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1 Anlass, Ziele und Zwecke der Planung, Vorgehens-

weise  

1.1  Anla ss, Ziele und Zwecke der Planung  

Ziel und Zweck der Aufstellung des sachlichen Teilflächennutzungsplanes für die Dar-

stellung von Bereichen für die Windenergie in der Stadt Borgentreich  ist es,  

¶ ein zusätzliches Angebot für die Nutzung der Windenergie zu schaffen und vor 

dem Hintergrund der in der Zwischenzeit eingetretenen, geänderten rechtlichen 

und technischen Rahmenbedingungen  eine Neudarstellung mit Ausschlusswir-

kung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB vorzunehmen und damit  

¶ eine räumliche Steuerung der Errichtung von Windkraftanlagen über die Konzent-

rationswirkung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB zu erzielen und die Planung auf eine 

rechtssichere Basis zu stellen, d. h. ihr Ɋsubstanziell RaumɈ zu belassen.  

Die bisherige Darstellung im Gesamtf lächennutzungsplan (9. Änderung des FNP aus 

den Jahren 1996 bis 1998) umfasst drei Windenergieflächen mit einer Größe von zu-

sammen rd. 144 ha = 19 Anlagen mit rd. 22 MW (LANUV 2018):   

¶ Fläche Manrode: Nordwestlich Manrod e mit einer Größe von rd. 33,4 ha;  

¶ Fläche Körbecke: Südöstlich Körbecke mit einer Größe von rd. 77,8 ha;  

¶ Fläche Rösebeck: Südöstlich Rösebeck mit einer Größe von rd. 32,9 ha.  

 

Die rechtlichen Rahmensetzungen zur Ausweisung von Bereichen für die Windenergie  

mit Ausschlusswirkung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB haben sich gegenüber dem Jahr 

1998 (Rechtswirksamkeit der ersten Ausweisung der Bereiche für die Windenergie mit 

Ausschlusswirkung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB) erheblich geändert.  

Die Neuregelungen und Verä nderungen machen eine Aufstellung eines sachlichen  

Teilflächennutzungsplanes auf der Grundlage eines stadtweiten, schlüssigen Gesamt-

konzeptes notwendig, das der Nutzung der Windenergie in der Stadt Borgentreich  

Ɋsubstanziell RaumɈ belässt. Dieser Anspruch ist in Zukunft mit den vorliegenden Flä-

chen alleine nicht zu erreichen. Die drei Flächen sind mittlerweile vollständig genutzt.  

Vor dem Hintergrund, der Windenergie im Stadtgebiet Ɋsubstanziell RaumɈ belassen 

zu müssen, verfolgt die Stadt auf der Grundlag e einer Potenzialflächenstudie für Ge-

biete für Windenergieanlagen die anschließende Aufstellung eines sachlichen Teilflä-

chennutzungsplan s.  

Für die Potenzial - bzw. Tabuflächenbetrachtung für das gesamte Stadtgebiet unter 

Verwendung von neuen Schutz - und Tabuflächen(abständen) wurden u. a. 
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fachgesetzliche Vorgaben , landes- und regionalplaner Vorgaben , Rahmensetzungen 

des Windenergieerlass des L andes Nordrhein -Westfalen aus dem Jahr 2018 und die 

Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichtes bis zum Jahr 202 3 berücksichtigt 

(siehe hierzu auch die Übersichten zu den Tabuflächen).  

Ziel ist es, nach Abschluss der Potenzialflächenstudie und der Aufstel lung des sachli-

chen Teilflächennutzungsplanes städtebaulich sinnvolle und naturräumlich geeignete 

Bereiche für die Windenergie mit Ausschlusswirkung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB dar-

zustellen.  

 

Den Kommunen wurde mit der Novelle des Baugesetzbuches (BauGB) a us dem Jahr 

1997 in § 35 BauGB die Möglichkeit zur planungsrechtlichen Steuerung der im Außen-

bereich privilegierten Windenergieanlagen gegeben.  

Mit dieser Novelle wurde für den Außenbereich bestimmt, dass dieser für die Errich-

tung von Windenergieanlagen (W EA) privilegiert ist, d. h. diese dort generell zugelas-

sen sind und dort errichtet werden sollen, wenn kein anderer öffentlicher Belang ent-

gegensteht und die Erschließung gesichert ist. Mit dieser Rechtslage können WEA 

grundsätzlich überall im Außenbereich  errichtet werden § 35 (1) BauGB.  

Sollen WEA nicht überall und verstreut in der Landschaft zugelassen werden, ist eine 

räumliche Steuerung und konzentrierte Errichtung in Bereiche für die Windenergie 

mit Ausschlusswirkung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB(n) im Flächennutzungsplan  bzw. 

Teilflächennutzungsplan  erforderlich. Diese Festlegung von Bereichen für die Wind-

energie mit Ausschlusswirkung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB kann nur auf der Grundlage 

eines Konzeptes erfolgen, das das gesamte Stadtgebiet untersucht u nd überprüft und 

hier insbesondere den Außenbereich in den Fokus nimmt. In dieser Vorgehensweise 

muss es zu einer positiven Standortausweisung in der Form kommen, dass Bereiche 

im Flächennutzungsplan bzw. Teilflächennutzungsplan dargestellt werden, in der die 

Errichtung von WEA möglich ist.  

Die Frage, was unter Ɋsubstanziell RaumɈ zu verstehen ist, wurde durch die Rechtspre-

chung des Oberverwaltungsgerichts (OVG) NRW in verschiedenen Urteilen aufgegrif-

fen, maßgeblich durch das sog. ɊHaltern-UrteilɈ vom 22.09.2015, zuletzt bestätigt 

durch das OVG-Urteil vom 20.02.2020, dem sog. ɊBrilon-UrteilɈ. Hierbei wurde festge-

stellt, dass es kein allgemein verbindliches Modell gibt, anhand welcher Kriterien die 

Ausweisung von Bereichen für die Windenergie mit Ausschlussw irkung gem. § 35 (3) 

Satz 3 BauGB / Konzentrationsflächen im Flächennutzungsplan  bzw. Teilflächennut-

zungsplan  das Ziel erfüllt, der Nutzung der Windenergie Ɋsubstanziell RaumɈ zu belas-

sen. Nach Rechtsprechung des OVG ist aber bei einem Anteil der ausgewies enen 
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Bereiche für die Windenergie von 10 % an der für die Windenergie zur Verfügung ste-

henden Fläche (Außenbereich abzüglich der harten Tabuflächen) Ɋregelmäßig davon 

auszugehen sein, dass der Windenergie substanziell Raum geschaffen wurde.Ɉ (Zitat 

aus dem  OVG-Urteil vom 20.02.2020, dem sog. ɊBrilon-UrteilɈ) 

Neben der Transparenz der Entscheidungsgrundlagen ist v. a. die Unterscheidung in 

sog.  

¶ ɊHarte Tabukriterien und -flächenɈ, die der Errichtung von Windenergieanlagen 

entgegenstehende Kriterien, die nich t von planerischen Entscheidungen vor Ort 

und in der Abwägung in den kommunalpolitischen Gremien zugänglich sind sowie   

¶ ɊWeiche Tabukriterien und -flächenɈ, die vor Ort formuliert werden und der Abwä-

gung unterliegen  ɀ d. h. Kriterien und ggf. Vorsorgeabstä nde und -puffer , die von 

der Kommune selbst gewählt und angewendet werden  

für die nachfolgenden Entscheidungsschritte und für die Abwägung erforderlich.  

Hierbei werden an den jeweiligen Planungsschritten Hinweise auf die sich bis zum 

25.03.2023 durch bund es- und landesrechtlich abzeichnenden bzw. beschlossenen 

gesetzlichen Änderungen gegeben und soweit erforderlich berücksichtigt.  Mit dem 

01.02.2024 wird dann die Windenergieplanung in ein neues Planungssystem bzw. -re-

gime  überführt. Nach diesem Datum wird die Ausweisung von Windenergiebereichen 

in NRW in die Hände der Regionalplanung bei den Bezirksregierungen gelegt.   

Ein Aussetzen und gewissermaßen Abwarten und Abwarten der Planung nach dem 

neuem Planungssystem bzw. -regime ist für Borgentreich nicht zu empfehlen,  

¶ da sich sonst die Stadt dem Vorwurf ausgesetzt sieht, die Planung nicht ernsthaft 

zu betreiben. Dies kann im Zusammenhang mit Zurückstellungen von Anträgen für 

die Errichtung von Wi ndkraftanlagen ihr vorgehalten werden.  

¶ da die Flächenkulisse ein wichtiger kommunaler Beitrag zur Formulierung von nach 

neuem Recht sich in NRW abzeichnenden Flächenbeitrags -/-zielwerten im regiona-

len oder kommunalen Kontext darstellen kann.  

1.2  Vorgehen sweise  Potenzialflächenstudie als gesamträumliches   

 Planungskonzept  

Vor dem Verfahren zur Aufstellung des sachlichen Teilflächennutzungsplanes wird der 

gesamte Planungsraum (= gesamter Außenbereich im Stadtgebiet und die angrenzen-

den Nachbarkommunen) ei ner dreistufigen Analyse (Windenergieuntersuchung 

der Stadt Borgentreich ) unterzogen, um geeignete Potenzialflächen zu ermitteln und 

zu einem gesamträumlichen Planungskonzept für die Stadt Borgentreich  zu gelangen  

(vgl. Abbildung 2) . 
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Als Vorbereitung zur A usweisung von Bereichen für die Windenergie mit Ausschluss-

wirkung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB im Flächennutzungsplan bzw. Teilflächennut-

zungsplan dient das vorliegende gesamträumliche Planungskonzept. Es werden so-

wohl geeignete Bereiche ermittelt, als auch ungeeignete Bereiche abgegrenzt, in de-

nen eine Windenergienutzung ausgeschlossen werden soll.  

Wird zur beispielhaften Veranschaulichung der Nutzung der Bereiche/Flächen oder 

dem Bau eine Referenzanlage verwendet, wird eine Windkraftanlage mit 230 m Ge-

samthöhe angenommen. Der Windenergieerlass NRW 2018 empfiehlt bei der Verwen-

dung einer Referenzanla ge eine Gesamthöhe von mindestens 150 m anzunehmen. 

Die Unterlagen der Bundesnetzagentur über die 2020 an Land errichteten Windkraft-

anlagen weisen als aktuell übliche Anlage für Nordrhein -Westfalen eine durchschnitt-

liche Nabenhöhe von 135 m und einem Rotor durchmesser von 121 m (d. h. ein Rotor-

radius von rd. 60,5 m) und damit eine Gesamthöhe von 196 m aus (Quelle: Fachagen-

tur Windenergie am Land 02/2021: Ausbausituation Windenergie an Land im Jahr 

2020, S.7). Bei den Genehmigungen zeigt sich das Bild eines g rößeren Typs: Naben-

höhe 140 m und 132 m Rotordurchmesser (= Radius von 66 m) (a. a. O., S. 34), was 

eine Gesamthöhe von 206 m bedeutet. Der Energieatlas NRW weist für die im Jahr 

2020 in der Region Höxter genehmigten und gebauten Anlagen vereinzelt noch gr ö-

ßere Anlagen mit bis rd. 150 m Rotordurchmesser (= 75 m Rotorradius), rd. 155 m 

Nabenhöhe und damit rd. 230 m Gesamthöhe  aus. Aktuelle Anträge (1. Halbjahr 2023) 

in der Region Höxter gehen mit rd. 280 m Anlagenhöhe sogar schon deutlich über 

diese angenomm ene Gesamthöhe hinaus.  

Damit nimmt die Stadt Borgentreich  einen marktüblichen Rotorradius an, der  der 

Windenergie nicht zu viel Raum nimmt und die Stadt nicht dem Vorwurf einer ɊVer-

hinderungsplanungɈ aussetzt.   
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Abbildung 1: Elemente, Aufbau und Höhen ei ner Windenergieanlage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle Grafik: VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V., vde.com, 

29.07.2015, ɊMaßkettenɈ: Ergänzung Drees & Huesmann Stadtplaner    

Gesamthöhe 
Nabenhöhe 

Rotorradius /-

blattlänge 

http://www.vde.com/impressum
http://www.vde.com/impressum


Orgelstadt Borgentreich      Sachl. Teilflächennutzungsplan, Darstellung Bereiche f. d. Windenergie - Begründung  

 

 

9 

 

Die Betrachtung des Untersuchungsraumes erfolgt anhand der nachfolgend beschrie-

benen Kriterien mit der Differenzierung zwischen harten und weichen Tabukriterien. 

Die nachfolgende Ab bildung 2 stellt diese mehrstufige Vorgehensweise vor.  

 

Abbildung 2: Vorgehensweise  

 

 

Stufe 1 ɀ Abgrenzung Innen - Außenbereich  

In dieser Stufe erfolgt die Abgrenzung des Innenbereiches vom Außenbereich im 

Stadtgebiet. Diese Unterscheidung bzw. Qualifizie rung ist erforderlich, da nur der Au-

ßenbereich gem. § 35 BauGB für die Errichtung von privilegierten Windkraftanlagen 

und die Darstellung von Bereichen für die Windenergie mit Ausschlusswirkung gem. § 

35 (3) Satz 3 BauGB in Frage kommt.  

 

Stufe 2 - Ermittlu ng von harten Tabuzonen: In dieser Stufe, in der die sog. harten 

Tabukriterien Berücksichtigung finden, werden die Flächen identifiziert, die für eine 

Ausweisung von Bereichen für die Windenergie mit Ausschlusswirkung gem. § 35 (3) 

Satz 3 BauGB auf Grund f aktischer bzw. rechtlicher Aspekte nicht in Frage kommen. 

Hierzu zählen u. a. die Siedlungslagen, bebaute Flächen, Infrastrukturtrassen oder ggf. 

geschützte Naturflächen. In diesen Bereich fällt auch ein immissionsrechtlicher Min-

destabstand zu Wohnnutzunge n in Siedlungslagen und Wohnstellen im 
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Außenbereich, von dem angenommen werden kann, dass er aufgrund der Immissio-

nen, die von Windkraftanlagen ausgehen, nicht unterschritten werden kann und da-

her rechtlich und faktisch durch WEA nicht bebaut werden kann.  

Diese Tabukriterien und -flächen sind der Abwägung vor Ort nicht unterworfen und 

können nicht vor dem Hintergrund der kommunalen Entwicklungsvorstellungen ge-

ändert werden.  

 

Stufe 3 ɀ Ermittlung von weichen Tabuzonen: In der Stufe 3 werden danach die sog. 

weichen Tabukriterien berücksichtigt, die der Abwägung unterliegen und im kommu-

nalen Entscheidungsprozess in Borgentreich  selbst bestimmt und eingegrenzt werden 

können.  

In der Stufe 3 werden also weiche Kriterien betr achtet, die der Abwägung zugänglich 

sind und bei denen die Stadt im Entscheidungsprozess einen Abwägungsspielraum 

hat. Diese weichen Tabukriterien und -flächen können u. a. der Vorsorge im Hinblick 

auf den Schutz der Wohnnutzung im Außenbereich; der Sicher ung der Ziele des Schut-

zes von Natur, Landschaft und Landschaftsbild  oder auch der des Grundwasser - und 

Gewässerschutzes dienen. Diese Qualifizierung erfolgt in einer die einzelnen Potenzi-

alflächen in den Blick nehmenden Betrachtung.   
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2  Ergebnisse Poten zialflächenbetrachtung als stadtwei-

tes schlüssiges Gesamtkonzept  

2.1  Abgrenzung Innen - und Außenbereich  

Die Darstellung von Windenergiebereichen für privilegierten Windenergieanlagen er-

folgt im Außenbereich gem. § 35 BauGB. Für die Findung der Windenergie bereiche ist 

als erstem Schritt die Abgrenzung des Innen - vom Außenbereich erforderlich. Der Au-

ßenbereich ist dabei der Raum, in denen die Bau - und Nutzungsrechte für Windkraft-

anlagen durch die spätere Darstellung von Windenergiebereich gewährt oder genom-

men werden. Der ϥnnenbereich ist danach nicht ɊPlanungsraumɈ für die Darstellung 

von Bereichen für Windenergie mit Ausschlusswirkung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB .  

 

Fläche, Gebiet  Erläuterungen  Ergebnis :  

Innenbereich - nicht dem 

Außenbereich zugehörig,  

 

Abgrenzung  

 

Innenbereich  

ɀ Außenbereich  

 

 

Berücksichtigte Baugebiete (B-Plan) und baulich 

genutzte Bauflächen als Innenbereich:  

-  Gemischte Bauflächen (M), Dorfgebiete (MD), 

Mischgebiete (MI), Wohnbauflächen (W), Allge-

meines Wohngebiet (WA), Reines Wohngebiet 

(WR), Sonderbauflächen / -gebiete (SO), Flä-

chen für Gemeinbedarf, für Wohn- und Pfle-

geheime, Kureinrichtungen etc.,  

-  Bebauungspläne mit Baugebieten Gewerbe 

(GE), Industrie (GI) und genutzte gewerbliche 

Bauflächen (siehe auch nachfolgende Einzel-

flächenbetrachtung)  

-  Bebauungspläne im Außenbereich (siehe auch 

nachfolgende Einzelflächenbetrachtung) 

 

Flächen der baulich genutzten 

Bauflächen und die Bebau-

ungspläne werden dem Innen-

bereich zugeordnet und sind 

nicht ɊPlanungsraumɈ. 

Flächen können für die Errich-

tung von Windkraftanlagen 

nicht vorgesehen werden.  

Der Innenbereich (Bebauungsplan und im Zusammenhang bebauter Ortsteil) wird wie folgt definiert  bzw. ermittelt : 

1.  

bebaute Siedlungsfläche in 

Bebauungsplänen der vorste-

hend genannten Baugebiete  

 

Grundlage für die Flächenabgrenzung:  

Grenze des Bebauungsplanes.  

 

Flächen der baulich genutzten 

Bauflächen und die Bebau-

ungspläne werden dem Innen-

bereich zugeordnet und sind 

nicht ɊPlanungsraumɈ. 

Flächen können für die Errich-

tung von Windkraftanlagen 

nicht vorgesehen werden.  
2.  

bebaute und genutzte Bauflä-

chen ɀ im Zusammmenhang 

bebaute Ortsteile gem. § 34 

BauGB 

 

Grundlage für die Flächenabgrenzung:  

Grenze der bebauten Siedlungs-/Baufläche, 

hintere Flucht der Hauptbebauung.  

 

Flächen der baulich genutzten 

Bauflächen und die Bebau-

ungspläne werden dem Innen-

bereich zugeordnet und sind 

nicht ɊPlanungsraumɈ.  
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Fläche, Gebiet  Erläuterungen  Ergebnis :  

Innenbereich - nicht dem 

Außenbereich zugehörig,  

 

 Flächen können für die Errich-

tung von Windkraftanlagen 

nicht vorgesehen werden.  
3.  

Innenbereichssatzung  

 

 

Grundlage für die Flächenabgrenzung:  

Grenze der Satzung.  

 

Flächen werden dem Innenbe-

reich zugeordnet und sind 

nicht ɊPlanungsraumɈ für die 

Errichtung von Windkraftanla-

gen. 

 

 

 

Einzelanlagen von baulichen / räumlichen Gewicht 

4.  

Bebauungspläne für Sonder-

gebiete mit dem Wohnen äh-

nendeln Nutzungen ggf. dem 

dauerhaften Aufenthalt und 

für bauliche Nutzungen: 

Wohn- und Pflegeheime  

 

Grundlage für die Flächenabgrenzung:  

Grenze der Bereiche mit einer Baugrenze / für 

die Errichtung von baulichen Anlagen bzw. die 

vorgesehene Nutzung. 

Siehe auch nachfolgenden Punkt 5. 

 

Flächen werden dem Innenbe-

reich zugeordnet und sind 

nicht ɊPlanungsraumɈ für die 

Errichtung von Windkraftanla-

gen. 

 

5.  

Bebauungspläne für beson-

dere Nutzungen; 

 

B-Pläne als solitäre, ohne 

räumliche Anbindung an 

Siedlungsflächen liegende 

Pläne / vorhabenbezogene B-

Pläne/ VE-Pläne im Außenbe-

reich  

 

 

Grundlage für die Flächenabgrenzung:  

Wenn sie bebaut und genutzt sind bzw. eine 

Nutzung genehmigt ist: Grenze der Bereiche, die 

für die Nutzung vorgesehen sind. 

Flächen werden dem Innenbe-

reich zugeordnet und sind 

nicht ɊPlanungsraumɈ für die 

Errichtung von Windkraftanla-

gen. 

 

Gewerbliche Bauflächen (G);  

Gewerbegebiete (GE) und In-

dustriegebiete (GI)  

Flächen in Bebauungsplänen.  

   Bebaute Siedlungsflächen 

 

Berücksichtigung als Innenbe-

reich = nicht dem Außenbe-

reich zugehörig.  
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Karte 1:   Abgrenzung Innen -Außen - Außenbereich der Stadt Borgentreich   

               (Darstellung ohne Maßstab)  
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2.2 Harte Tabuflächen im Außenbereich  

2.2.1  Flächen mit zu geringer Windhöffigkeit  

Im Weiteren werden die in Borgentreich  zu berücksichtigenden sog. harten Tabukri-

terien und ɀflächen im Außenbereich erläutert und hergeleitet. Es handelt sich hierbei 

um Flächen die rechtlich oder tatsächlich für die Errichtung von Windkraftanlagen auf 

Dauer nicht in Frage kommen und ungeeigne t sind. An erster Stelle hat die Stadt si-

cherzustellen, dass sie nicht Windenergieflächen in Bereichen darstellt, die von ihrer 

Windhöffigkeit so ungünstig einzustufen sind, das zu erwarten ist, dass hierin keine 

Windenergieanlagen errichtet werden.   

Prüfung des Ausschlusses von Flächen mit offensichtlich zu geringer Windhöffigkeit 

als harte Tabufläche  

 

Fläche, Gebiet  Erläuterungen  Prüfungsergebnis 

für die Stadt Bor-

gentreich  

 

Flächen mit offen-

sichtlich erwartend 

zu geringer Windhö-

ffigkeit  

Technischer Wert nach Gatz (Windenergieanlagen in Ver-

waltungs- und Genehmigungspraxis, 3. Auflage 2019, Rd. 

66): Bereiche mit < 3,0 - 3,5 m/s Windgeschwindigkeit in 

100 m Höhe / Nabenhöhe sind für die Nutzung der Wind-

energie ungeeignet, da unterhalb dieses Wertes die An-

lage nicht anlaufen und eine Unwirtschaftlichkeit erwar-

tet wird. Ein bewusste Hineinplanung in diese Bereiche 

würde eine unzulässige ɊVerhinderungsplanungɈ nahele-

gen. 

lt. Kartenunterlagen Landesamt für Natur, Umwelt und 

Verbraucherschutz (LANUV) / Energieatlas NRW (2022) 

sind auf dem Stadtgebiet Borgentreich nur ganz klein-

räumig in besonders engen Tallagen im Nordosten nörd-

lich Bühne und Manrode, an der Landesgrenze und im 

Südosten östlich Körbecke an der Landesgrenze Flächen 

mit einem Wert unterhalb von < 4,5 m/s in 100 m Höhe 

vorhanden (vgl. Abbildung 3). 

Da heutige Anlagen 200 m Gesamthöhe und mehr errei-

chen (vgl. Betrachtungen zur Referenzanlage) wird auch 

in dieser Höhe über Grund überprüft, ob in der Stadt 

Borgentreich Flächen mit einem Wert < 3,0 - 3,5 m/s 

Windgeschwindigkeit zu berücksichtigen sind. Dies ist 

nicht der Fall (vgl. Abbildung 4) 

Keine Einschränkung 

für die Darstellung von 

Flächen im Stadtgebiet. 
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Abbildung 3:   Windhöffigkeit in der Stadt Borgentreich  in 100 m Höhe (Darstellung ohne Maßstab)  

  

 (Quelle: Energieatlas NRW, 06/2022) 
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Abbildung 4:   Windhöffigkeit in der Stadt Borgentreich  in 200 m Höhe (Darstellung ohne Maßstab)  

 

 
  

(Quelle: Energieatlas NRW, 06/2022) 
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2.2.2 Weitere harte Tabukriterien im Außenbereich  

Nach dieser Prüfung werden als harte Tabuflächen im Außenb ereich der Stadt Borgentreich  

berücksichtigt:  

 

Fläche, Gebiet  Erläuterungen  Prüfungsergebnis für 

die Stadt Borgentreich  

Wohnstelle, -nutzung im  

Außenbereich (§ 35 BauGB)  

Berücksichtigung der Standorte als harte Tabufläche 

aufgrund des nachbarlichen Rücksichtnahmegebo-

tes nach § 35 (3) Satz 1 BauGB. 

Kreis mit Radius 15 m um den Mittelpunkt des Hau-

ses, Wohngebäudes oder wohngenutzten Teil eines 

größeren Gebäudes (i. d. R. landwirtschaftl. Ge-

bäude). Wahl des relativ großen 15 m-Radius auf-

grund der Größe der Gebäude im Außenbereich in 

Borgentreich (siehe hierzu auch die Ausführungen 

zum immissionsrechtlichen Mindestabstand). Damit 

werden alle relevanten innen wie außen liegenden 

Bereich für den dauerhaften Aufenthalt und das 

Wohnen erfasst.  

 

Die Errichtung von Windkraft-

anlagen auf den Gebäuden und 

in den Flächen ist nicht möglich 

Gewässer 

 

Nach Wasserrahmenrichtli-

nie berichtspflichtige Ge-

wässer 

Freihaltung von Gewässern und Uferzonen u. a. nach 

§ 61 BNatSchG. 

Gewässerflächen schließen sich aufgrund ihrer tat-

sächlichen Nutzung als Fläche zur Errichtung von 

WKA aus. Gewässer ab einer bestimmten Größenord-

nung sind aufgrund der landesgesetzlichen Vorga-

ben zum Schutz und Erhalt vor Bebauung / Überbau-

ung zu schützen. 

Es werden die Gewässer als harte Tabufläche einge-

stuft, die in der Erfassung und in Maßnahmenplänen 

der Wasserrahmenrichtlinie berücksichtigt werden. 

Die Stadt Borgentreich geht hierbei davon aus, dass 

diese Gewässer nicht mit Windkraftanlagen unmit-

telbar zu überbauen bzw. in den Gewässern gebaut 

werden können, da ansonsten z. B. das Verschlech-

terungsverbot verletzt würde oder Renaturierungs-/ 

Schutzmaßnahmen an den Gewässern entgegenste-

hen.  

 

Der Errichtung von Windkraft-

anlagen ist in den genannten 

Gewässern nicht möglich. 

- Alster 

- Bever 

- Eder 

- Eggel 

- Eselsbach 

- Jordan 

- Mühlenbach 

- Riepener Bach 

- Vormbach 

Wasserschutzgebiet  

(WSG) und Heilquellen-

schutzgebiet (HQSG) 

 

Schutz auf Grundlage § 51 Wasserhaushaltsgesetz 

(WHG).  

Schutz der Grundwasservorkommen und der Was-

sergewinnungsanlagen: Die Zonen mit einem Bau-

verbot baulicher Anlagen entsprechend der zugehö-

rigen Verordnung; mit Verbot von (tiefgründigen) 

Baugruben, die Kontakt zu Grundwasserschichten 

herstellen oder Deckschichten durchstoßen sowie 

Vermeidung von Havarien und Verunreinigungen 

während des Baubetriebs.  

Wasserschutzgebiete, Heilquellenschutzgebiet oder 

Quellenschutzgebiet mit der Zone I. 

Freihaltung der Zone I bei den 

Wasserschutzgebieten.   
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Fläche, Gebiet  Erläuterungen  Prüfungsergebnis für 

die Stadt Borgentreich  

Zone I des WSG Brakel-Erkeln nördlich Natingen 

liegt außerhalb des Stadtgebietes. 

Bezüglich der Zone II der Wasserschutzgebiete er-

folgt keine pauschale Einstufung als harte Tabuflä-

che. Dies bleibt der Einzelfallprüfung nach fachbe-

hördlicher Stellungnahme bzgl. Ausnahme / Befrei-

ung vorbehalten. Diese Prüfung kann erst erfolgen, 

wenn die genauen Anlagenstandorte, -typen und 

Bauausführung (der Fundamente) bekannt sind. 

Dies ist erst im nachgelagerten immissionsrechtli-

chen Genehmigungsverfahren der Fall.       

 

Naturschutzgebiete,  

NATURA 2000-Flächen: 

FFH- und Vogelschutzge-

biete (VSG), Biotope  

Einstufung Tabufläche als Folge eines Bauverbotes 

für bauliche Anlagen gem. zugehöriger Schutzge-

bietsverordnung oder -ausweisung und nicht er-

kennbarer Ausnahme- oder Befreiungsmöglichkeit.  

 

Siehe Kapitel 3 Vorgaben der 

übergeordneten Planung.  

Straßen:  

Bundes -, Landes-, Kreisstra-

ßen 

Fahrbahn der Straße + Anbauverbotszone für Hoch-

bauten § 9 Bundesfernstraßengesetz: 

Bundesstraße: Abstand 20 m Fahrbahnrand,  

Abstand WKA: Rotorblattspitze zum Fahrbahnrand 

bzw. Anbauverbotszone: 

Aufgrund der Maßstäblichkeit der Darstellung auf 

Flächennutzungsplanebene in der der Fahrbahn-

rand nicht lagegenau bestimmbar ist, wird die 

Grenze der Parzelle gem. Kataster der Straße als 

Grenze der Tabufläche genommen. Dieses umfasst 

dann auch die für den Bau der Straße erforderlichen 

Bermen, Dammlagen, ggf. Böschungen bei Einschnit-

ten und die u. U. vorhandenen Lärmschutzwände/-

wälle auf den Parzellen.  

 

Anlagen und Flächen können 

nicht in Anspruch genommen 

werden. 

Anbauverbotszone: 

- Bundesstraße B 241 

Bahnstrecke  Gleisbett und Bahndamm sowie zugehöriger Hoch-

bauten.  

 

Die Reaktivierung der ehema-

lige Güterbahntrasse Scher-

fede-Beverungen ist nach Ent-

wurf 2020 zum Regionalplan 

zukünftig kein Ziel der Regio-

nalplanung mehr und damit 

zur Verfügung stehende Fläche.  
Elektrofreileitungen  Trasse der Leitung + Schutzstreifen in Abhängigkeit 

von der Leitungsspannung: > 110 KV: 20 m / 110 kV: 

mind. 10 m,  

(Anhang 4, Ergänzende Hinweise zum Abstandser-

lass NRW 2007: ɊAus ϣmmissionsschutzgründen fest-

gelegte Schutzabstände bei Anlagen zur elektrischen 

EnergieweiterleitungɈ)  

Nach Hinweisen in der frühzeitigen Beteiligung wird 

ein Mindestabstand von 30 m rechts und links der 

Achse zwischen den Leitungsmasten als harte Tabu-

fläche gewertet.  

 

Anlagen und Flächen können 

nicht in Anspruch genommen 

werden. 
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Fläche, Gebiet  Erläuterungen  Prüfungsergebnis für 

die Stadt Borgentreich  

Von Bebauung freizuhal-

tende Schutzbereiche von 

Sendemasten, Umsetzer 

Mobilfunknetze, Richtfunkt-

rassen etc.  

 

Bauschutzbereiche bzw. von Bebauung freizuhal-

tende Bereiche, in denen auf jeden Fall keine WKA ge-

nehmigt werden (können).  

 

  

Keine in Borgentreich zu be-

rücksichtigen. 

Denkmale und Denkmal-

schutzbereiche (Satzung)  

Denkmale und Satzungsbereiche. 

Bei bewohnten Denkmalen: Wohnstelle im Außenbe-

reich und immissionsrechtlicher Mindestabstand 

Bei kleinen Denkmalen wie Wegekreuzen u. ä. erfolgt 

aufgrund der Kleinteiligkeit keine Darstellung als 

harte Tabufläche.  

Weitergehende Belange des 

Denkmalschutzes (z. B. Sichtbe-

ziehungen) oder des Schutzes 

von Bodendenkmalen lassen 

sich erst bei genauer Kenntnis 

der Anlagenstandorte, -typen 

und -konfigurationen prüfen, 

die erst im nachgelagerten Ge-

nehmigungsverfahren vorlie-

gen. 
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Karte 2:  Innenbereich  und harte  Tabukriterien und ɀflächen (ohne immissionsrechtliche m 

Mindestabstand ) in der Stadt Borgentreich (Darstellung ohne Maßstab)  
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Immissionsrechtlicher Mindestabstand  

Darüber hinaus wird ein sog. immissionsrechtlicher Mindestabstand  als harte Tabuflä-

che berücksichtigt . Für alle festgesetzten Baugebiete mit Wohnnutzungen (WR, WA, MI 

etc.) und Wohnstellen im Außenbereich ein Abstand von 300 Metern als harte Tabuzone 

berücksichtigt. Nach der Rechtsprechung des 2. Senats des OVG NRW ist eine pauschale 

Gleichbehandlung der unterschiedlichen Gebietskategorien auf der Ebene der harten 

Tabukriterien an sich unzulässig, weil sich die Frage, ob aus Immissionsschutzgründen 

eine Genehmigung für eine Windenergieanlage schlechthin ausgeschlossen ist, nicht 

zuletzt vom Schutzanspruch des Siedlungsgebiets abhängt (OVG NRW, Urteil vom 

6.3.2018 ɀ 2 D 95/15.NE ɀ, juris Rn. 149; Urteil vom 14.3.2019 ɀ 2 D 71/17.NE ɀ, juris Rn 

133). Da Nr. 6.1 der TA Lärm für die dort genannten Baugebiete unterschiedliche Im-

missionsrichtwerte vorschreibt, fordert der 2. Senat, dass der Plangeber unterschiedli-

che immissionsschutzrechtliche Mindestabstände erwägt oder begründet, warum er al-

len Gebieten den gleichen Schutzstandart gewährt (OVG NRW, Urteil vom 6.3.2018 ɀ 2 

D 95/15.NE ɀ, juris Rn. 151).  

Diese Überlegung steht hinter dem hier formulierten immissionsrechtlichen Mindest-

abstand von 300 m zu wohngenutzten Gebäuden im Außenbereich und Siedlungsberei-

chen, der die Untergrenze darstellt, von der die Stadt Borgentreich annimmt, dass die-

ser Abstand nicht von Windkraftanlagen unterschritten werden kann bzw. wird.  

Für die Darstellung dieses Mindestabstandes bei den Wohnstellen im Außenbereich 

wird um den Mittelpunkt des wohngenutzten Gebäudes ein Kreis mit einem Radius von 

15 m gelegt, von diese m ausgehend dann 300 m ermittelt werden. Mit dem Kreis 

(Durchmesser ist dann 30 m) werden in der Regel alle, d. h. auch größere Wohngebäude 

und ihr unmittelbares Umfeld zum Außenaufenthalt erfasst.  

Es ist der Stadt Borgentreich bewusst, das immissionsbezo gene Fragen im Hinblick auf 

die Außenwand von Gebäuden und einem geringen Abstand (0,5 m) dazu betrachtet 

werden. Auf der Ebene der Darstellungstiefe/ -schärfe des Flächennutzungsplanes und 

der bei größeren Gebäuden noch ggf. vorhandenen anderen Teilnutzung en (z. B. Land-

wirtschaft) hat diese pauschalisierende Vorgehensweise im Ergebnis eine gute Abde-

ckung aller relevanten Bereiche zur Folge.  

Vor dem Hintergrund der TA Lärm (einschlägige Zuordnung von zulässigen Immissions-

richtwerten, vgl. nachfolgende Tabel le) wird als Untergrenze ein Immissionswert für 

Kerngebiete, Mischgebiete und Dorfgebiete angenommen, der nicht überschritten (in 

Abstand übersetzt: nicht unterschritten) werden kann.  
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TA-Lärm Auszug 

 

 
 

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz  

(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm ɀ TA Lärm) 

Vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503) 

Fundstelle: GMBl 1998 Nr. 26, S. 503 

Geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) 
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Nach den Ausführungen von Piorr / LANUV NRW: ɊAusweisung von Bereichen für Wind-

energie für Windenergieanlagen und ϥmmissionsschutzɈ (2013) ergibt sich das folgende 

Bild eines Mindestabstandes zu den wohngenutzten Objek ten und Flächen mit Wohn-

nutzung. Abbildung 3 zeigt die Lärmausbreitung von Anlagen mit einem unterschiedli-

chen Schallleistungspegel und in Bezug auf 45 dB(A) (Richtwert TA Lärm für Kern -, 

Misch- und Dorfgebiete (nachts)). Mit einem Mindestabstand von 300 m  ist der Aus-

gangspunkt von Anlagen mit 103,5 dB(A) -Emission so gewählt, dass hier einzelne Anla-

gen in einem Bereich für Windenergie nach dieser Ermittlung voraussichtlich errichtet 

werden können (siehe orange Ellipse in der nachfolgenden Abbildung 3).    

Abbildung 5:  Verlauf Immissionspegel 45 dB(A) Schallimmissionen von Windenergieanlagen 

(WEA) in Abhängigkeit von der Anzahl der Anlagen (Quelle: LANUV, Piorr 2013, 

Orange: Ergänzungen Drees & Huesmann Planer DHP)  

In dem genannten Aufsatz wird dazu ausgeführt: ɊAls Ɋhartes KriteriumɈ kann betrachtet 

werden, dass ein Nachtbetrieb (auch unter Hinnahme von großen Ertragsverlusten) zumindest ei-

ner Anlage bei Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm prinzipiell möglich ist. Die erfor-

derlichen Schutzabstände könnten den unteren Regressionskurven der Abbildungen 6 bis 8 [des 

Aufsatzes, Ergänzung Drees Huersmann Stadtplaner DHP]  entnommen werden; leisere Anlagen 

(der betrachteten Leistungsklasse) sind nicht bekannt. Diese Schutzabstände betragen 170 m in 

Hinblick auf den Nachtrichtwert von 45 dB(A), 355 m in Hinblick auf den Nachtrichtwert von 40 

dB(A) und 542 m in Hinblick auf den Nachtrichtwert von 35 dB(A).Ɉ Ɏ ɊEin wirtschaftlich sinnvoller 

Betrieb wird mit derartig stark reduzierten Anlagen (LWA incl. Sicherheitszuschlag = 100,5 dB(A)) 

nur in Sonderfällen möglich sein.Ɉ Ɏ 

ɊEin Ɋweiches KriteriumɈ, welches aus den Abbildungen 6 bis 8 abgeleitet werden kann, wäre 

beispielsweise der Mindestabstand, den eine Fläche, auf der drei 

Beispielhafte  

Emissionswerte von  

Windkraftanlagen  
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Windenergieanlagen nachts betrieben werden sollen, wenigstens von der Wohnnachbar-

schaft einhalten kann. Die Forderung nach der Betreibbarkeit von 3 Anlagen kann beispiels-

weise dadurch begründet werden, dass hiermit eine gewisse optische Konzentration von An-

lagen erreicht werden soll Mit dem Immissionsrichtwert von 45 dB(A) sind nach Abbildung 6 

für den nächtlichen ertragsoptimierten Betrieb von 3 Windenergieanlagen Mindestabstände 

von 500 m verknüpft, mit dem Immissionsrichtwert vo n 40 dB(A) Mindestabstände von 800 

m und mit dem Immissionsrichtwert von 35 dB(A) Mindestabstände von 1220 m. Wird hinge-

gen ein nächtlicher schallreduzierter Betrieb (LWA = 103,5 dB(A) incl. Sicherheitszuschlag) für 

akzeptabel gehalten, sind die Immissionsrichtwerte mit folgenden Abständen verknüpft: 45 

dB(A) mit 360 m, 40 dB(A) mit 617 m und 35 dB(A) mit 953 m.Ɉ 

 

In diesen Ausführungen wird deutlich, dass eine Möglichkeit der Differenzierung des 

Mindestabstandes besteht. Diese könnte jedoch vor dem Hintergrund der siedlungs-

strukturellen Gegebenheiten mit vielen Ortslagen mit Allgemeine Wohngebieten (WA) 

und Reinen Wohngebieten (WR) auf der Stufe der Ausweisung von Windenergieflächen 

im Flächennutzungsplan bzw. Teilflächennutzungsplan eher als zu restriktiv und gegen 

die Privilegierung gerichteten Planungen führen (welches dann als eine unzulässige sog. 

ɊNegativɈ-Planung zu bezeichnen wäre). Für diese Ausweitung und Differenzierung des 

immissionsrechtlichen Mindestabstandes wären genaue Angaben und Standortplanun-

gen von Windkraftanlagen, ggf. mit eingemessenen Typen von Anlagen etc., erforder-

lich, die in der Aufstellu ng des Teilflächennutzungsplanes noch nicht bekannt sind.  

Die weitere Frage der seit Ende 2017 anzuwendenden Ergänzung der Messmethoden 

durch das sog. ɊϥnterimsverfahrenɈ bei der Schallimmissionsprognose ist so zu beant-

worten, dass mit dem vorgestellten i mmissionsrechtlichen Mindestabstand eine ɊUn-

tergrenzeɈ gewählt wird, unterhalb der mit einer hohen Sicherheit keine Anlagen immis-

sionsrechtlich möglich sind. Damit werden Unsicherheiten über Messmethoden und de-

ren Ergänzungen sowie unbekannte Grundlagen un d Anlagenkonfigurationen im wei-

teren Planungsprozess weitestgehend ausgeschlossen.  

Zugleich soll der Nutzung der Windenergie in einem möglichst großen Umfang Raum 

belassen/geschaffen werden, ohne zu diesem Zeitpunkt schon einen zu großen Teil des 

Außenber eiches auszuschließen.  In diesem Zusammenhang wird eine möglichst realis-

tische Lärmemission einer WEA von 103,5 dB(A) bis 106 dB(A) angenommen. Dieses ent-

spricht am Markt gängigen und angeboten en Anlagen. Die Annahme einer leiseren An-

lage würde bedeuten, dass hier schon Auflagen und Abschaltungen berücksichtigt wer-

den, die im Sinne einer ergebnisoffenen Flächennutzungsplanung nicht geboten sind.     
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Karte 3.1:  Innenbereich  und  harte Tabukriterien und ɀflächen in der Stadt Borgentreich (mit 

  immissionsrech tlichem Mindestabstand) (Darstellung ohne Maßstab)  
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Karte 3.2:  Potenzialflächen nach Abzug harte Tabukriterien und ɀflächen in der Stadt Bor-

gentreich (mit immissionsrechtlichem Mindestabstand) (Darstellung ohne Maß-

stab)  
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Ermittlung Potenzialfläc he/Suchraum nach der Bestimmung des Planungsraumes 

und der harten Tabuflächen im Außenbereich   

Damit ergibt sich nach der Ermittlung der harten Tabuflächen und vor Berücksichtigung 

von harten Tabuflächen aus den Vorgaben der übergeordneten Planung und der  Be-

rücksichtigung der Auswirkungen des Ausführungsgesetzes zum Baugesetzbuch 

(BauGB) in NRW das folgende Mengengerüst.  

 

Karten Nr.  Flächenkategorien  Größe  

[in ha, gerundet]  

  Größe der Stadt  13.894 

3.1 
Innenbereich + Harte Tabuflächen im  

Außenbereich  
4.707 

3.2 
Potenzialflächen = blaue Fläche (auch Rest - 

oder auch ɊWeiss-FlächeɈ) 
9.187 
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3. Vorgaben der übergeordneten Planung  

Die Stadt Borgentreich  ist wie alle anderen Kommunen in ihrer Bauleitplanung  durch 

§ 4 des Raumordnungsgesetz an die Umsetzung bzw. Beachtung der Ziele und Berück-

sichtigung Grundsätze der Landes - und Regionalplanung gebunden.  Im Falle der Stadt 

Borgentreich  geben diese der Landesentwicklungsplan NRW aus dem Jahr 2019, der Re-

gionalplans für den Reg. Bezirk Detmold,  Paderborn -Höxter aus dem Jahr 2008 (mit spä-

teren Änderungen) vor.  

3.1 Landesentwicklungsplan NRW (LEP)  

Aus dem Landesentwicklungsplan 2019 und seinen Zielsetzungen ist für Borgentreich  

direkt und unmittelbar keine harte Tabufläche abzuleiten. Zum Umgang mit dem lan-

desplanerischen Ziel des Walderhaltes und der Waldvermehrung wird auf die Entwick-

lung des (weichen ) Tabukriteriums Walderhalt in Kapitel 3.1  / 3.1 verwiesen.   

Die Stadt Borgentreich ist wie alle anderen Kommunen in ihrer Bauleitplanung durch 

§ 4 des Raumordnungsgesetzes zur Beachtung der bindenden Ziele und die Berücksich-

tigung der Grundsätze der Landes - und Regionalplanung verpflichtet. Die Grundsätze 

sind in die Abwägung einzustellen.  

Der Regionalplan bildet zusammen mit dem LEP NRW die Grundlage für d ie nach § 1 (4) 

BauGB erforderliche und nach § 34 LPlG zu überprüfende Anpassung der Bauleitpläne  

der Gemeinden an die Ziele der Raumordnung.  

Der LEP NRW vom 08.02.2017 in der Fassung seiner seit dem 06.08.2019 geltenden Än-

derung schafft Vorgaben, die auf der Ebene der Regionalplanung umgesetzt und kon-

kretisiert werden müssen. Der LEP NRW enthält die landesbedeutsamen Ziele und 

Grundsätze der Raumordnung für das Land Nordrhein -Westfalen. Aus dem Landesent-

wicklungsplan 2019 und seinen Zielsetzungen ist für Borgentreich direkt keine harte Ta-

bufläche abzuleiten.  

Bei den Grundsätzen im Landesentwicklungsplan wurde die Berücksichtigung eines Ab-

standspuffers von 1.500 m zu Allgemeinen und Reinen Wohngebieten formuliert. Dieser 

Grundsatz wird in der vorliegenden Pl anung für die Stadt Borgentreich im Rahmen der 

Abwägung gewürdigt. Es handelt sich um einen Grundsatz der Landesplanung, den 

Kommunen in der Abwägung zu beachten und zu bewerten haben. Grundsätze sind zu 

berücksichtigen, d.  h. sie können im Rahmen der Abwä gung überwunden werden , im 

Gegensatz zu Zielen der Landesplanung. Ziele der Raumordnung nach § 3 (1) Raumord-

nungsgesetz (ROG) sind Ziele der Landes - und Regionalplanung und verbindliche Vor-

gaben, die bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen gem. § 4 (1)  ROG zu be-

achten sind.  
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Bauleitpläne und damit auch Flächennutzungspläne sind gem. §  1 (4) BauGB den Zielen 

der Raumordnung anzupassen.  

3.1.1  Ziel Walderhaltung und Waldinanspruchnahme  

Nach wie vor dürfen Waldbereiche für entgegenstehende Planungen und M aßnahmen 

nur dann in Anspruch genommen werden, wenn für die angestrebten Nutzungen ein 

Bedarf nachgewiesen ist, dieser nicht außerhalb von Waldbereichen realisierbar ist und 

die Waldumwandlung auf das unbedingt erforderliche Maß beschränkt wird (Ziel 7.3. -1 

Landesentwicklungsplan NRW 2019).  

Das angesprochene Ziel zum Walderhalt des Landesentwicklungsplanes (LEP) NRW 

2019 lautet:  

Ɋ7.3-1 Ziel Walderhaltung und Waldinanspruchnahme 

Wald ist insbesondere mit seiner Bedeutung für die nachhaltige Holzproduktion, den Arten- und 

Biotopschutz, die Kulturlandschaft, die landschaftsorientierte Erholungs-, Sport- und Freizeitnut-

zung, den Klimaschutz und wegen seiner wichtigen Regulationsfunktionen im Landschafts- und Na-

turhaushalt zu erhalten, vor nachteiligen Entwicklungen zu bewahren und weiterzuentwickeln. 

Dazu werden in den Regionalplänen entsprechende Waldbereiche festgelegt, die in der Regel eine 

Inanspruchnahme durch entgegenstehende Nutzungen ausschließen. 

 Ausnahmsweise dürfen Waldbereiche für entgegenstehende Planungen und Maßnahmen nur 

dann in Anspruch genommen werden, wenn für die angestrebten Nutzungen ein Bedarf nachge-

wiesen ist, dieser nicht außerhalb von Waldbereichen realisierbar ist und die Waldumwandlung 

auf das unbedingt erforderliche Maß beschränkt wird.Ɉ 

 

Die Erläuterungen zu Ziel 7.3 -1 sind:  

ɊZu 7.3-1 Walderhaltung und Waldinanspruchnahme  

Ɏ Aus diesem Grund dürfen regionalplanerisch festgelegte Waldbereiche für andere Nutzungen 

nur dann in Anspruch genommen werden, wenn für die angestrebten Nutzungen ein Bedarf nach-

gewiesen ist, dieser nicht außerhalb von Waldbereichen realisierbar ist und die Waldumwandlung 

auf das unbedingt erforderliche Maß beschränkt wird.  

 Eine angestrebte Nutzung darf nicht innerhalb eines regionalplanerisch festgelegten Waldbereichs 

realisiert werden, wenn für den mit der Planung oder der Maßnahme verfolgten Zweck außerhalb 

von Waldbereichen eine zumutbare Alternative besteht. 

 Der Begriff der zumutbaren Alternative setzt voraus, dass der Mehraufwand in einem vertretbaren 

Verhältnis zur konkreten Beeinträchtigung des Waldes steht. Das Vorhandensein einer zumutbaren 

Alternative schließt die Inanspruchnahme von Waldbereichen aus. Unter dem Gesichtspunkt der 

Zumutbarkeit kommen auch solche alternativen Planungen und Maßnahmen in Betracht, die den 

damit angestrebten Zweck in zeitlicher, räumlicher und funktionell -sachlicher Hinsicht nur mit Ab-

strichen am Zweckerfüllungsgrad erfüllen. 

Eine Alternative außerhalb von Waldbereichen kann deshalb auch zumutbar sein, wenn sie mit hö-

heren Kosten, z. B. für den Grunderwerb und für die Erschließung, oder einem höheren Aufwand 

aufgrund geänderter Betriebsabläufe verbunden ist.  

Soweit entsprechende Alternativen außerhalb von Waldbereichen nicht zur Verfügung stehen, 

bleibt die Umsetzung von Planungen und Maßnahmen, unter anderem die Errichtung von Wind-

kraftanlagen, innerhalb von Waldbereichen möglich. Im Rahmen der geforderten Beschränkung  

  



Orgelstadt Borgentreich      Sachl. Teilflächennutzungsplan, Darstellung Bereiche f. d. Windenergie - Begründung  

 

30  
 

auf das unbedingt erforderliche Maß einer Waldinanspruchnahme kommen hierfür insbesondere 

solche Flächen innerhalb von Waldbereichen in Betracht, die neben ihrer wirtschaftlichen Ertrags-

funktion keine wesentlichen anderen Waldfunktionen erfüllen. 

Ɏ  

In waldarmen Gebieten (Gemeinden mit weniger als 20 % Waldanteil / vgl. Abb. 5) soll 

unter Wahrung des kulturlandschaftlichen Charakters dieser Gebiete nach Möglichkeit 

eine Vermehrung des Waldanteils angestrebt werden.Ɉ 

 

Im Hinblick auf die Inanspruchnahme von Wald sind damit Windenergieanlagen allen 

anderen privilegierten Vorhaben gleichgestellt. Windenergiegewi nnung im Wald ist da-

mit weder grundsätzlich zulässig noch grundsätzlich unzulässig. Es kommt auf eine Ein-

zelfallbetrachtung der jeweiligen Waldfläche und ihre ökologische Werthaltigkeit an. Die 

Waldgebiete sind im Einzelnen zu untersuchen.   

Die Gebiete, fü r die der Landesbetrieb Wald und Holz schon jetzt eindeutig keine Wald-

umwandlungsgenehmigung in Aussicht stellt, können aber aus den gleichen Gründen 

wie bei den Landschaftsschutzgebieten etc. nicht als harte Tabubereiche pauschal aus-

geschlossen werden, we il die Ausnahme - und Befreiungssituation im Einzelfall nicht ge-

prüft worden ist und auch nicht abschließend erfolgen kann. Hierfür sind zum Zeitpunkt 

der Aufstellung des Teilflächennutzungsplans  die konkret geplanten Anlagentypen, -

konfigurationen und -standorte nicht bekannt. Zwar wird vom Landesbetrieb Wald und 

Holz NRW immer wieder auf die Genehmigung zur Waldumwandlung von wertvollen 

Waldbeständen (Laub - und Laubmischwald, andere spezielle Waldschutz - und Prozess-

flächen) hingewiesen, die ggf. zum heutig en Zeitpunkt nicht in Aussicht gestellt werden 

können. Dies bedeutet aber nicht, dass in einem Anlagengenehmigungsverfahren, in 

dem die Befreiung und Ausnahme von der Inanspruchnahme des Waldes im Einzelfall 

zu prüfen wäre, nicht doch zum Ergebnis führt, d ass die in Rede stehende Laubwaldflä-

che in Anspruch genommen werden kann. Dieses ist umso mehr zu erwarten bzw. nicht 

vollkommen auszuschließen, wenn der Landesbetrieb ggf. bei einem Überstreichen der 

Laubwälder durch WEA -Rotoren nicht widerspricht.  

 

Aus diesem Grund wird Wald in der Entwicklung der Flächenkulisse nicht als hartes 

Tabukriterium berücksichtigt. Es wird vielmehr eine grundsätzliche Zugänglichkeit des 

Waldes für WEA auf der Ebene der Flächennutzungsplanung aus Sicht der Stadt Borgen-

treich unt erstellt.  

Erkennbar ist, dass die Stadt Borgentreich über einen größeren Anteil von Potenzialflä-

chen verfügt die außerhalb des Waldes liegen. Damit ist eine Inanspruchnahme von 

Wald nicht zwingend geboten.  
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Darüber hinaus möchte die Stadt Borgentreich vo r dem Hintergrund der Bestrebungen 

zur Steigerung des Waldanteils als waldarme Kommune diese Flächen nicht durch Wind-

kraftanlagen beanspruchen. Gegenwärtig liegt der Anteil von Wald und Gehölzen an der 

Katasterfläche der Stadt Borgentreich bei rund rd. 11, 7 % (Quelle: landesdaten-

bank.nrw.de, 20.03.2023).  

Mit der Absicht des Erhalts des Waldanteils als waldarme Kommune, der besonderen 

Bedeutung des Waldes für die Naherholung und den Tourismus und dem eigenen Prü-

fungsergebnis, das an anderer Stelle im Stadtgebiet sich deutlich Such - und Potenzial-

flächen aufzeigen, werden Waldflächen als weiche Tabukriterien von der Stadt Borgen-

treich nicht für die Errichtung von Windkraftanlagen vorgesehen (vgl. hierzu auch Kapi-

tel 3.2 zum Regionalplan).  

3.1.2  Grundsat z 1.500 m Abstand zu Allgemeinen und Reinen Wohnge  

 bieten  nach LEP NRW 2019 

Mit Veröffentlichung im Gesetzes - und Verordnungsblatt vom 05.08.2019 (GVBl. NRW 

73. Jahrgang, S. 442) hat die Landesregierung  die Verordnung zur Änderung des Lan-

desentwicklungspl anes NRW vom 12.07.2019 in Kraft gesetzt. Im Zusammenhang mit 

der Planung von Bereich für die Windenergie mit Ausschlusswirkung gem. § 35 (3) Satz 

3 BauGB ist hierbei der folgende Grundsatz (10.2. -3) formuliert:  

 

Auszug LEP-Änderung vom 05.08.2019 (GVBl. N r. 17, 73. Jahrgang, S.442).  

[Ɏ] 

Ɋ10.2-3 Grundsatz Abstand von Bereichen/Flächen für Windenergieanlagen 

Bei der planerischen Steuerung von Windenergieanlagen in Regionalplänen und in kom-

munalen Flächennutzungsplänen soll zu Allgemeinen Siedlungsbereichen und zu Wohn-

bauflächen den örtlichen Verhältnissen angemessen ein planerischer Vorsorgeabstand 

eingehalten werden; hierbei ist ein Abstand von 1.500 Metern zu allgemeinen und reinen 

Wohngebieten vorzusehen. Dies gilt nicht für den Ersatz von Altanlagen (Repowering).Ɉ 

 

Aus dieser planerischen Rahmensetzung hat die Kommune der Frage nachzugehen, ob 

sie vor dem Hintergrund ihrer Ɋörtlichen Verhältnisse angemessenɈ den Abstand von 

1.500 m zu Allgemeinen und Reinen Wohngebieten als weiche Tabufläche umsetzen 

und einhalten kann. Die angesprochene Prüfung des 1.500  m Abstandes zu Allgemei-

nen und Reinen Wohngebieten in der Stadt Borgentreich bedeutet bei den gegebenen 

örtlichen Verhältnissen eine Berücksichtigung von Bebauungsplänen überplanten bzw. 

von bebauten, woh ngenutzten ϥnnenbereichen. Dies drückt die Formulierung Ɋzu Allge-

meinen Siedlungsbereichen und zu WohnbauflächenɈ mit aus. Bei diesen Flächen ist 

davon auszugehen, dass sie als Allgemeine Wohngebiete faktisch festzustellen sind, 
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wenn sie in die verbindlich e Bauleitplanung (in einen Bebauungsplan) überführt wer-

den.  

Im Zusammenhang mit der Darstellung von Bereichen für die Windenergie mit Aus-

schlusswirkung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB ist hierbei die Absicht relevant, je nach sied-

lungsstrukturellen Bedingungen  in einer Kommune einen Abstand von 1.500 m zwi-

schen Windkraftanlagen und Reinen und Allgemeinen Wohngebieten (WR, WA) und fak-

tischen Wohngebieten vorzusehen. Die Voraussetzung für die Anwendung dieses Ab-

standes ist, dass die Kommune am Ende substantiell R aum für die Windenergie schafft.  

In der Betrachtung zu diesem Raumordnungsgrundsatz ist zu berücksichtigen, dass  er-

hebliche Zweifel an der Wirksamkeit dieses Grundsatzes des LEP bestehen. Das OVG 

Münster hat in seinem Urteil vom 20.1.2020 ɀ 2 D 100/17.NE -, juris, zum FNP Brilon 

ausgeführt:  

ɊDer Senat vermag schon nicht zu erkennen, dass dem Raumordnungsgrundsatz 10.2 -3 

eine städtebauliche oder raumordnerische Konzeption zugrunde läge. Der landesplanerische 

Grundsatz beruht erklärtermaßen allein auf dem Aspekt der Sicherung der ɊAkzeptanz in der 

BevölkerungɈ, die jedoch schon wegen ihrer Unschärfe und fehlenden Greifbarkeit als solche 

weder ein raumordnerischer (vgl. § 2 ROG) noch ein bauleitplanerisch tauglicher oder hand-

habbarer Belang (vgl. § 1 Abs. 6 BauGB) ist. Im Übrigen lässt sich den Unterlagen zur Ände-

rung des Landesentwicklungsplans nicht entnehmen, warum diese ɊAkzeptanzɈ gerade einen 

Abstand von 1.500 m erfordern sollte ɀ eine etwa empirisch fundierte Herleitung oder eine 

sonstige Begründung fehlt. Letztlich steht hinter dieser Zahl offenbar nur ein politischer Wille, 

der indes keine sachgerechte Abwägung der nach Bundesrecht zu berücksichtigenden Be-

lange ersetzt. Demgemäß hat der Landesplaner die Berücksichtigung des aufgestellten ɀ oh-

nehin in seiner Verbindlichkeit gegenüber Zielen der Landesplanung erheblich herabgesetz-

tenɎGrundsatzes auch gleich unter eine Mehrzahl von Vorbehalten Ɏgestellt; insgesamt 

dürfte sich eine Relevanz für die Flächennutzungsplanung nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB 

dadurch kaum je einstellen könnenɈ (Rdnr. 203). 

Die Stadt Borgentreich möchte jedoch trotz der Vorbehalte des OVG NRW in der Poten-

zialflächenidentifikation die Umsetzung des Grundsatzes prüfen und in die Abwägung 

einstellen. Mit der kritischen Würdigung und Abwäg ung will sich der Plangeber nicht 

dem Vorwurf auszusetzen, er habe sich bei der Abwägung von einem unwirksamen und 

untauglichen Raumordnungsgrundsatz leiten lassen.  

Der Raumordnungsgrundsatz selbst zielt auf einen Anwendungsbereich ab, bei dem der 

planend en Kommune ausreichend Potenzialfläche zur Verfügung steht und sie auf der 

Basis eines städtebaulichen Konzepts zwischen verschiedenen weichen Kriterien wäh-

len kann, ohne damit das Abwägungsergebnis im Hinblick auf die Orientierungsgröße 

10 % der planerisc h zur Verfügung stehenden Fläche in Frage zu stellen.  
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Die in der Berücksichtigung des 1.500 m Grundsatzes zur Frühzeitigen Beteiligung vor-

genommene Betrachtung verdeutlichte, dass von der verbleibenden Weißfläche her zu-

sätzliche Vorsorgepuffer oder weit ere weiche Tabufläche in Borgentreich über den im-

missionsrechtlichen Mindestabstand und Abstand nach Ausführungsgesetz denkbar 

sind.  

Hierbei möchte die Stadt Borgentreich aber aufgrund der besonderen Siedlungsstruk-

tur aber nicht nur die Allgemeinen Wohnge biete (WA) oder Reinen Wohngebiete (WR) 

berücksichtigen. Dörfliche Siedlungsstrukturen mit Dorfgebieten oder Wohnstellen im 

Außenbereich sind hierbei nicht berücksichtigt. Dies möchte die Stadt Borgentreich 

aber in ihrer Planung.  

Fazit und Ausblick auf die  weitere Planung  

Die Berücksichtigung des Grundsatzes in der Abwägung für weitere Tabuflächen ist vor 

dem Hintergrund dieser rechtlichen Hinweise nicht zu empfehlen.  

An dieser Stelle kann der Hinweis gegeben werden, dass in diesem Zusammenhang er-

kennbar Veränderungen in der landespolitischen Zielsetzung sich ergeben werden. Der 

Zukunftsvertrag für Nordrhein -Westfalen, Koalitionsvertrag neue NRW -Landesregie-

rung 2022 -2027, Juni 2022) formuliert hierzu : Zeile 356-357: ɊDaher werden wir umgehend 

die Streichung des 1.500-Meter-Vorsorgeabstandes im Landesentwicklungsplan einleiten.Ɉ  

Aufgrund dieser deutlichen Zweifel an der Anwendbarkeit des 1.500 -m-Grundsatzes 

nimmt die Stadt Borgentreich diesen nicht zum Ausgangspunkt ihrer weiteren Überle-

gungen zu we ichen Tabuflächen und stellt ihn auch nicht mehr weiterhin dar.  
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3.2  Regionalplanung  - Regionalplan Teilabschnitt ɊPaderborn-HöxterɈ 

und Entwurf 2020 zum Regionalplan OWL     

3.2.1 Regionalplan Teilabschnitt ɊPaderborn-HöxterɈ 2008 

Die Regionalplanung im  Regierungsbezirk Detmold stellt für die Windenergienutzung 

keine Vorrangfläche/ -gebiete dar, für den Themenkomplex der Nutzung der Windener-

gie wurde im Jahr 2000 jedoch der sachliche Teilabschnitt - Nutzung der Windenergie - 

zum Gebietsentwicklungsplan Re gierungsbezirk Detmold aufgestellt. Aus den Zielset-

zungen und Darstellungen des Regionalplanes für den Regierungsbezirk Detmold, TA 

Paderborn -Höxter aus dem Jahr 2008 lassen sich keine harten Tabuflächen für die Stadt 

Borgentreich bleiten. Flächendarstellungen wie Wald oder BSN sind ggf. als weiche Ta-

bufläche von der Stadt zu wählen und im Einzelfall auf ihre Verträglichkeit mit der Dar-

stellung als Bereich für die Windenergie bzw. spätere Errichtung von Windkraftanlagen 

zu prüfen. I m Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Träger öffentli-

cher Belange ist hierzu in den in Rede stehenden Bereichen und Flächen die fachbe-

hördliche Stellungnahme zur Inanspruchnahme, Befreiung oder Ausnahme für die Ein-

zelfallprüfung eingeholt worden .  
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Karte 4:  Darstellungen des Regionalplanes ɊTeilabschnitt Paderborn -HöxterɈ  

 (Darstellung ohne Maßstab)  

 

  

Legende Regionalplan Teilabschnitt Paderborn-Höxter nachfolgend. 
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Legende Regionalplan Teilabschnitt Paderborn-Höxter 
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3.2.2 Regionalplan für den Regierungsbezirk Detmold - Sachlicher Teilab-

schnitt ɊNutzung der WindenergieɈ 

Die Regionalplanung im Regierungsbezirk Detmold stellt für die Windenergienutzung 

keine Vorrangflächen / -gebiete dar. Die kommunale Konzentrationsflächenpla nung 

muss die verbal beschriebenen Ziele des sachlichen Teilabschnittes zur ɊNutzung der 

WindenergieɈ zum Regionalplan berücksichtigten. Bezüglich des rechtsgültigen Regio-

nalplanes ist dabei zu beachten, dass im Oktober 2020 der Entwurf eines neuen Regio-

nalplanes ɊOstwestfalenɈ beschlossen wurde, der keinen sachlichen Teilabschnitt mehr 

enthält und die Ziele für die Windenergie in verschiedenen anderen Themen / Flä-

chenaspekten und Zielen / Grundsätzen integriert.   

Für den Themenkomplex der Nutzung der Windenergie wurde im Jahr 2000 der sachli-

che Teilabschnitt - Nutzung der Windenergie - zum Gebietsentwicklungsplan Regie-

rungsbezirk Detmold aufgestellt. Hierin wurden Bereiche zur Eignung und zum Aus-

schluss von Flächen  für die Nutzung der Windenergie bestimmt und festgelegt.  

Ziel 1: ɊDurch die  Ausweisung von besonde rs geeignet en Flächen  für  die Nutzung  der  

Windene rgie sind  die Voraussetzungen  für e ine pl anvolle  und  gezielte  Err ichtung  von Wind-

energieanlagen  (WEA) im Regierungsbezirk Detmold  zu schaffen. Dabei soll unter Be achtung  

des Freiraumschutzes  und  der  Belange des Natu rschutzes und  der  Landschaftspflege,  des 

Schutzes  der  Wohnbevöl kerung vor  Immi ssionen  und  einer  optimal en Ausnutzung  von Flä-

chen eine Konzentr ation  von WEA an geeignet en, vertr äglichen Stando rten  angestrebt  wer-

den.Ɉ 

Ziel 2:  ɊFür die raumve rtr ägliche Ausweisung von besonde rs geeignet en Flächen für  die  Nut-

zung der  Windene rgie sind  insbesonde re die Allgemeinen  Freiraum- und  Agrarbereiche 

zu nutzen,  die  geeignete  natü rliche (Windhöffigk eit) und  technische  (potentiell  geeignete  

Mögli chkeiten  für  die Einspeisung ins öffentli che Stromnetz)  Voraussetzungen  bieten  und 

die  mit  den sonstigen  Zielen der  Raumo rdnung  und  Landespl anung  des Gebiet s- und  des 

Landesent wicklungsplans (GEP, LEP) vereinbar  sind.  [Ɏ]Ɉ 

Bezüglich des Aspektes der Windhöffigkeit wurden i m Rahmen der landesweit durchge-

führten Potenzialstudie ɊErneuerbare Energien NRW, Teil 1 ɀ WindenergieɈ (LANUV NRW 

2012) Windfeldkarten berechnet, die i m Energieatlas Nordrhein - Westfalen abgerufen 

werden können (LANUV NRW 2022). Die Windfeldkarten zeigen, dass die durchschnitt-

liche Windgeschwindigkeit im Stadtgebiet Borgentreich bei 100 m Höhe über Grund 

i. d. R. über 4,5 m/s liegt. In einer Höhe von 20 0 m über Grund liegt die durchschnittliche 

Windgeschwindigkeit größtenteils deutlich darüber. In allen Potenzialgebieten ist i.  d. R. 

mit den vorherrschenden Windgeschwindigkeiten ein wirtschaftlicher Betrieb von Anla-

gen der 3 MW -Klasse möglich.  

Ziele 3 bis 7: Diese Ziele behandeln vorrangig Flächen, die entweder nicht oder nur ein-

geschränkt für die Nutzung der Windenergie geeignet sind und greifen Abstandserfor-

dernisse zu den schützenswerten Flächen auf.  
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Eine Ausweisung von Bereichen für Windenergie für die Errichtung von WEA steht i. d. 

R. nicht in Konflikt mit folgenden Darstellungen des Regionalplanes (unter Beachtung 

ihrer Schutzzwecke und -ziele):  

Á Bereiche für den Schutz der Landschaft und für landsc haftsorientierte Erholung  

Á Regionale Grünzüge  

Á Bereiche für den Grundwasser - und Gewässerschutz  

Á Freiraumbereiche für zweckgebundene Nutzungen  

Á Allgemeine Siedlungsbereiche für zweckgebundene Nutzungen.  

Eine Ausweisung von Bereichen für Windenergie für di e Errichtung von WEA kommt in 

Gebieten für den Schutz der Natur (GSN) der Landesplanung und geplanten Bereichen 

zum Schutz der Natur (BSN) im Regionalplan nur in Betracht, wenn sie mit den Schutz-

zwecken vereinbar sind (Ziel 4, besondere Regelung für Region alpläne in Aufstellung, 

vgl. auch Kapitel 4.1).  

Ziel 5 ist mittlerweile aufgrund des sog. Bad Wünnenberg -Urteils mit der Verfügung der 

Regionalplanungsbehörde vom 14.05.2018 nicht mehr anzuwenden. Zum Umgang mit 

den Darstellungen und Flächen siehe das nac hfolgende Kapitel 3. Die Gebietskategorien 

des Ziels 5: Waldbereiche, Darstellungen für Oberflächengewässer, Allgemeiner Sied-

lungsbereich (ASB) und Darstellungen der Verkehrsinfrastruktur sind nun der kommu-

nalen Abwägung unterworfen, ob sie für die Erricht ung von Windenergieanlagen in 

Frage kommen oder nicht.  

Weitere Tabubereiche stellen kulturhistorisch bedeutsame Kulturlandschaftsstruktu-

ren, Ortsbilder und Stadtsilhouetten sowie die Kammlagen des Wesergebirges bzw. des 

Eggegebirges dar (Ziel 6). 

ɊZum Schutz der Wohnbevölkerung vor Immissionen, zum Schutz hochwertiger Funkti-

onen für Naturschutz und Landschaftspflege sowie zur Vermeidung gegenseitiger ne-

gativer Einflüsse mit anderen RaumnutzungenɈ legt der Regionalplan fest, dass Schutz-

abstände eingehalten w erden müssen (Ziel 7).  

Aus diesen Zielsetzungen und Darstellungen des Regionalplanes für den Regierungsbe-

zirk Detmold, Teilabschnitt Paderborn -Höxter aus dem Jahr 2008 lassen sich direkt 

keine harte Tabuflächen für die Stadt Borgentreich ableiten. Flächend arstellungen wie 

Wald oder BSN sind ggf. als weiche Tabufläche von der Stadt in der nächsten Stufe der 

Potenzialflächenanalyse (Kapitel 3.1, 3.2) zu entwickeln und im Einzelfall auf ihrer Ver-

träglichkeit mit der Darstellung als Bereich für die Windenergie bzw. späterer Errichtung 

von Windkraftanlagen zu prüfen. Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden 

und Träger öffentliche Belange wurden hierzu in den in Rede stehenden Bereichen und 

Flächen fachbehördliche Stellungnahme zur Inanspruchnahme, Befr eiung oder Aus-

nahme für die Einzelfallprüfung eingeholt.  
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Zu den sich im Entwurf 2020 zum Regionalplan OWL abzeichnenden Zielen und Grunds-

ätzen, die die Stadt Borgentreich in ihre Planungen als sonstige Belange einzustellen 

hat, wird auf die Kapitel 3.1 un d 3.2 verwiesen.  

Damit ergeben sich aus den Vorgaben der übergeordneten Landes - und Regionalpla-

nung pauschal keine harten Tabufläche. Nicht für Windkraft zur Verfügung stehende 

Flächen sind in einer flächenbezogenen Betrachtung im weiteren Verfahren einzu gren-

zen. 

3.2.3 Entwurf 2020 zum Regionalplan OWL    

Im Oktober 2020 erfolgte der Entwurfsbeschluss zum neuen Regionalplan OWL für den 

Planungsraum Ostwestfalen -Lippe. Zum Entwurf ist kein sachlicher Teilabschnitt zur 

Windenergie mehr aufgestellt worden. Zi ele für die Windenergie sind nun in verschie-

denen anderen Themen / Flächenaspekten und Zielen / Grundsätzen integriert 

(S.268ff.): 

Ɋ9.2 Windenergienutzung 

Der LEP NRW enthält in Kapitel 10.2 (Standorte für die Nutzung erneuerbarer Energien) Grundsatzfor-

mulierungen zur Nutzung der Windenergie. Diese Grundsätze thematisieren Halden und Deponien als 

Standorte für die Nutzung der Windenergie (Grundsatz 10.2-1), das Repowering älterer Windenergie-

anlagen (Grundsatz 10.2-4) und die Möglichkeit zur zeichnerischen Ausweisung von Vorranggebieten 

für die Nutzung der Windenergie auf der Ebene der Regionalplanung (Grundsatz 10.2-2). Als weiteren 

Grundsatz (10.2-3) sieht der LEP NRW einen planerischen Vorsorgeabstand zwischen Windenergiean-

lagen (WEA) und allgemeinen und reinen Wohngebieten von 1.500 Meter auf Ebene der Bauleitplanung 

vor. Darüber hinaus kommt auch dem Ziel 7.3-1 (Walderhaltung und Waldinanspruchnahme) des LEP 

NRW eine erhebliche Bedeutung für die Nutzung der Windenergie zu. Es legt fest, dass die in den Regi-

onalplänen ausgewiesenen Waldbereiche i. d. R. nicht durch entgegenstehende Nutzungen in Anspruch 

genommen werden dürfen. Eine Inanspruchnahme ɀ auch für  die Nutzung der Windenergie ɀ darf nur 

im Ausnahmefall dann erfolgen, wenn für die angestrebten Nutzungen ein Bedarf nachgewiesen ist, 

dieser nicht außerhalb des Waldes realisierbar ist und die Waldumwandlung auf das unbedingt erfor-

derliche Maß beschränkt wird. Ebenfalls von Relevanz sind das Ziel 9.2-1 LEP NRW (Räumliche Festle-

gungen für oberflächennahe nichtenergetische Rohstoffe) und der Grundsatz 9.2-6 LEP NRW (Stand-

orte obertägiger Einrichtungen) des LEP NRW im Zusammenhang mit der Nachfolgenutzung von Be-

reichen zur Sicherung und zum Abbau oberflächennaher Bodenschätze (BSAB) als Flächen für die 

Windenergienutzung. Darüber hinaus besteht auch im Grundsatz 3.3 (Historische Stadtkerne, Denk-

mäler und andere kulturlandschaftlich wertvolle Gegebenheiten) des LEP NRW ein Bezug zur Wind-

energienutzung, da nach diesem Erfordernis bei allen raumbedeutsamen Planungen die kulturland-

schaftlichen und funktionalen Raumbezüge gesichert und gewahrt werden sollen. Auch der Grundsatz 

7.1-8 LEP NRW (Landschaftsorientierte und naturverträgliche Erholungs-, Sport- und Freizeitnutzun-

gen) des LEP NRW, mit seinen Aussagen zur Sicherung von besonders geeigneten Bereichen für eine 

naturverträgliche und landschaftsorientierte Erholungs -, Sport- und Freizeitnutzung, steht in einem 

inhaltlichen Zusammenhang zur Nutzung der Windenergie. Der Erlass für die Planung und Genehmi-

gung von Windenergieanlagen und Hinweise für die Zielsetzung und Anwendung (Windenergie-Erlass) 
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 des Landes Nordrhein-Westfalen besitzt für alle nachgeordneten Landesbehörden verwaltungsinterne 

Verbindlichkeit. Für die Kommunen als Trägerinnen der Planungshoheit ist der Windenergie-Erlass 

Empfehlung und Hilfe im Rahmen ihrer planerischen Abwägung. Die dort skizzierte Rechtslage ist in 

die Ausführungen des Regionalplans zur Windenergie eingeflossen. 

Auf der Grundlage der raumordnerischen Vorgaben des LEP-Grundsatzes 10.2-2 steht es im Ermessen 

des Trägers der Regionalplanung, ob er im Regionalplan Vorranggebiete für die Nutzung der Wind-

energie zeichnerisch festlegt. Der Regionalrat hat in seiner Sitzung am 24.06.2019 beschlossen, im Re-

gionalplan OWL auf eine zeichnerische Darstellung von Vorranggebieten für die Nutzung der Wind-

energie als regionalplanerische Vorgabe für die kommunale Bauleitplanung zu verzichten. Durch die-

sen Beschluss soll die Steuerung der Nutzung der Windenergie den Kommunen obliegen. Insoweit soll 

nach dem Beschluss des Regionalrats die Thematik der Nutzung der Windenergie im Regionalplan OWL 

ausschließlich in Form von textlichen Festlegungen im Sinne eines regionalplanerischen Rahmens für 

die Flächenausweisung auf der Ebene der kommunalen Bauleitplanung behandelt werden.  

 

Relevanz der Windenergienutzung für die Energiewende  

Nach der Zielsetzung der Bundesregierung für den Umbau des deutschen Energiesystems soll der An-

teil der erneuerbaren Energien an der Stromversorgung bis zum Jahre 2030 deutschlandweit auf 65 % 

erhöht werden. Dabei soll auch die Windenergienutzung sowohl an Land als auch schwerpunktmäßig 

auf See (Offshore) weiter ausgebaut werden. Auch das Repowering, also der Ersatz von alten, kleineren 

und ertragsschwächeren WEA durch moderne und leistungsstärkere Anlagen, soll einen wachsenden 

Beitrag für eine umweltverträgliche Energieversorgung leisten. 

[Ɏ] 

Die von der Landesregierung NRW in Auftrag gegebene ɊPotentialstudie für Erneuerbare Energien NRW, 

Teil 1 ɀ WindenergieɈ aus dem Jahr 2012 zeigt im ɊNRW alt ɀ SzenarioɈ (Flächenanteile ohne die Einbe-

ziehung von Wald) ein machbares Flächenpotential in der Planungsregion Detmold von insgesamt 

16.600 ha für die Windenergienutzung auf. Im Planungsraum sind im Rahmen der kommunalen Bau-

leitplanung aktuell ca. 9.400 ha Fläche (Stand 08/2019) für die Nutzung der Windenergie ausgewiesen 

worden. 

Akzeptanzerhaltung der Windenergienutzung  

Die intensive Nutzung der Windenergie in den ungleich verteilten Gunsträumen des dicht besiedelten 

Bundeslandes NRW birgt aber auch WEA typische Auswirkungen, Beeinträchtigungen und Gefahren, 

besonders für die in der direkten Umgebung ansässige Bevölkerung, für das Landschaftsbild sowie den 

Artenschutz. Die Erhaltung der Akzeptanz der Windenergienutzung muss daher als wesentlicher Be-

standteil für das Gelingen der Energiewende angesehen werden. Besonderes Anliegen der Landesre-

gierung ist in diesem Zusammenhang auch die Stärkung der kommunalen Planungshoheit. Um im 

Planungsraum die Akzeptanz für die Nutzung der Windenergie auch auf der Ebene der Regionalpla-

nung zu erhalten, nimmt der Regionalplan hierfür textliche Ausführungen zu den Themen  

ŸFörderung des Repowerings der Windenergienutzung, 

ŸRaumordnerische Ausschlussbereiche (im Kapitel 3.3.1 und Kapitel 3.4.4, Ziele S 7 und S 1),  

ŸKonzentration der Windenergienutzung auf geeignete Bereiche (im Kapitel 4.1.1, Grundsatz 

 F1), 

Ÿ Schutz der Natur und Landschaft (im Kapitel 4.6, Ziel F 10), 
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Ÿ Bereiche für den Schutz der Landschaft mit besonderer Bedeutung für Vogelarten des   

    Offenlandes (im Kapitel 4.7, Ziel F 15) 

Ÿ Bereiche zum Schutz der Landschaft und der landschaftsorientieren Erholung (im Kapitel 4.8, Ziel 

  F 16) 

Ÿ Schutz der Waldbereiche (im Kapitel 4.11, Ziel F 20), 

Ÿ Schutz der Kulturlandschaft (im Kapitel 4.14, Grundsatz F 36), 

Ÿ Nutzung der Windenergie in BSAB (im Kapitel 8.5)  

als Bestandteile eines Rahmens für die Ausweisung von Flächen für Windenergieanlagen in der kom-

munalen Bauleitplanung.Ɉ 

 

Bezüglich der Beachtung der Ziele des Entwurfs zum Regional planes OWL ist darauf 

hinzuweisen, dass aufgrund der Änderung des Planungsregimes für die Windenergie ab 

dem 01.02.2024 der Entwurf zum Regionalplan in den Zielsetzungen ändern wird . In 

diesem Zusammenhang ist am 22.03.2023 das Gesetz zur Änderung des Raumord-

nungsgesetzes und anderer Vorschriften (ROGÄndG) rechtskräftig geworden, welches  

die Bindungswirkungen von Regionalplandarstellungen im Bereich der Winde nergie 

neu bestimmt.  
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Karte 5:  Darstellungen des Entwurfs 2020 zum Regionalplan Ostwestfalen (OWL), 10/2020 

(Darstellung ohne Maßstab) 

 

 

 

  

Legende Entwurf zum Regionalplan OWL nachfolgend. 


























































































